
Zeitschrift: Der Fourier : offizielles Organ des Schweizerischen Fourier-Verbandes
und des Verbandes Schweizerischer Fouriergehilfen

Herausgeber: Schweizerischer Fourierverband

Band: 68 (1995)

Heft: 2

Rubrik: Zivilschutz '95

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 21.02.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


Zivilschutz '95 7

Kantone und Gemeinden sind gefordert

Am I. Januar 1995 hat für den Zivilschutz ein neues Kapitel begon-
nen. Katastrophen- und Nothilfe als neuer zusätzlicher Hauptauftrag,
Reduzierung der Bestände um fast einen Drittel auf gesamtschwei-
zerisch noch 38 000 Zivilschutzangehörige, Herabsetzung der
Schutzdienstpflicht von 60 auf 52 Jahre, Straffung der Organisation,
verbesserte Ausbildung und Ausrüstung, Regionalisierung, Verbund-
lösung mit Partnerorganisationen sind die wichtigsten Elemente der
neuen Zivilschutzgesetzgebung des Bundes. Es liegt nun an den
Kantonen und Gemeinden, diese Vorgaben umzusetzen.

H.H. Der Handlungsbedarf für die
Kantone und Gemeinden ist gross.
Es geht vor allem darum

- die kantonalen Gesetze und Ver-
Ordnungen den Bundesnormen

anzupassen;
- die Regionalisierung und das

Zusammenlegen von Zivilschutz-
Organisationen so voranzutrei-
ben, dass trotz der Bestandesre-
duktion eine optimale Einsatz-
bereitschaft erreicht wird;

- die Einsatzbereitschaft zu stei-
gern durch das Bereitstellen von
schnellen Einsatzformationen, so
dass innerhalb einer Stunde
erste Pikettelemente, innerhalb
sechs Stunden weitere Ret-

tungsformationen und innert 24
bis 36 Stunden das Gros der
Zivilschutzorganisation im Ein-
satz stehen können;

- die Ausbildung zielgerichteter
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und bedürfnisorientierter zu
gestalten durch die Einführung
eines Einteilungsrapportes und
die Durchführung von Grundkur-
sen, die auf die vorhandenen
Kenntnisse abgestimmt sind,
sowie von straff geführten, pra-
xisbezogenen Wiederholungs-
kursen in Zusammenarbeit mit
Partnerorganisationen, nament-
lieh der Feuerwehr;

- das neue Material und die neue,
wettertaugliche Ausrüstung der
Rettungspioniere schrittweise
einzuführen;

- im personellen Bereich die Glie-

derung der Zivilschutzorganisa-
tion dem neuen Auftrag anzu-

passen und die Freistellung
zugunsten der Partnerorganisa-
tionen vorzunehmen;

- im baulichen Bereich den
Schutzraumbau so zu steuern,

dass sich Überkapazitäten ver-
meiden lassen;

- die Informationen der Bevölke-

rung zu verbessern.
Die Umsetzung des neuen Zivil-
Schutzes, der weiterhin auf dem
bewährten Milizsystem beruht und
dessen Hauptträger die Gemein-
den sind, wird mehrere Jahre

beanspruchen. Trotz der damit
verbundenen Effizienzsteigerung
wird der neue Zivilschutz im Ver-
gleich zur bisherigen Konzeption
bis zum Jahre 2010 insgesamt
mehr als 2,8 Milliarden Franken

Einsparungen ermöglichen.

Neue Rubrik

-r. /br «Der Fourien» versteht s/'cb

a/s v/e/se/riges Facborgan. We/e

Angehörige der Armee (AdAJ
werden n/ebt darum berum torn-
men, das ge/be D/ensfbücb/e/'n zu
fassen. Zudem g/bf's Leserinnen
und Leser, d/e bere/ts engeren
«Konta/<f» m/f dem Z/v/'/scbirfz
baben. Dam/t d/e Four/ere und
Quarrierme/'ster stets abtue// über
d/ese Organ/sat/on unterrichtet
s/'nd, schuf unsere Ze/fschr/ft d/'e

Rubrik «Z/V/'/schufz '95». W/r bo/fen
dam/t, e/'nem echten /nformat/ons-
bedürih/s entsprochen zu haben.

Satz

Satzatelier Leuthard Gnos, Satz Grafik • Bild
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Der Nachdruck sämtlicher Artikel und Illustrationen -
auch teilweise - ist nur mit Quellenangabe gestattet.
Für den Verlust nicht einverlangter Reportagen kann
die Redaktion keine Verantwortung übernehmen.
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April-Nummer 1995: 1. März 1995
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